
Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks, in der jeweils gültigen Fassung) so
zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen
benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche
Anlagen entsprechend.

§29
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrs
sicherem Zustand zu halten. Verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen da
von gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzüge kann die Kirchengemeinde auf Kosten des Verantwortlichen
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ord
nungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Kirchengemeinde nicht innerhalb ei
ner festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Kirchengemeinde berechtigt, das Grab
mal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Kirchengemeinde ist
verpflichtet, diese Gegenstände drei Monate auf Kosten des Verantwortlichen aufzubewahren. Ist
der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen
als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das
für die Dauer von drei Monaten aufgestellt wird.

(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen von
Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird; die Haftung der Kirchengemeinde
bleibt unberührt. Die Verantwortlichen haften der Kirchengemeinde im Innenverhältnis, soweit
die BCirchengemeinde nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft.

(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als
besondere Eigenart des Friedhofs erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt.
Die Kirchengemeinde kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale und baulichen
Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und -pflegebehörden nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen.

§30
Entfernung

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftli
cher Zustimmung der Kirchengemeinde entfemt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 29 Abs.
4 kann die Kirchengemeinde die Zustimmung versagen.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten / Urnenreihengrabstätten oder nach Ablauf
der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten oder nach der Entziehung von
Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfemen.
Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die BCirchengemeinde berechtigt, die Grabstätte
abräumen zu lassen. Die Kirchengemeinde ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bau
liche Anlagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen gehen entschädigungslos
in das Eigentum der BCirchengemeinde über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei
Genehmigung für die Errichtung des Grabmals oder sonstiger baulichen Anlagen schriftlich ver
einbart wurde. Sofern Wahlgrabstätten von der Kirchengemeinde abgeräumt werden, hat der je
weilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

(3) Die BCirchengemeinde ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Mo
nat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten entfernen zu lassen.
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Vn. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§31
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Die Grabstätten müssen spätestens sechs Monate nach Erwerb des Nutzungsrechtes sowie
nach jeder Bestattung baldmöglichst ordnungsgemäß hergerichtet und weiterhin unterhalten wer
den.

(2) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 26 hergerichtet und dauernd in
Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und
Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen.

(3) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter
des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit
Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht
beeinträchtigen.

(4) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten / Umenreihengrabstät-
ten, bei Wahlgrabstätten / Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die
Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. Die Kirchenge
meinde kann verlangen, dass der Nutzungsberechtigte nach Ende der Nutzungszeit oder Ruhezeit
die Grabstätte abräumt.

(5) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck
und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht
verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen und ande
res Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen
oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen abzulegen.

§32

Allgemeinen Gestaltungsvorschriften

Die gärtnerische Herrichtung und die Unterhaltung der Grabstätten unterliegt unbeschadet der
Bestimmungen dieser Friedhofssatzung keinen zusätzlichen Anforderungen.

§33
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabstätten können in ihrer gesamten Fläche bepflanzt werden. Die Friedhofsverwaltung
kann für die Gestaltung besondere Vorgaben machen.

(2) Unzulässig ist
a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern
b) das Einfassen der Grabstätte mit Steinen, Metall, Glas oder Ähnlichem
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit.

§34
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortli
che nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer an-
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